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Revitalisierung von Brachen
nichts ist leichter ...
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Tatsächlich
nichts ist schwerer ...
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Probleme sind nicht nur die Finanzierung, sondern auch der zeitliche und administrative 
Aufwand vorgeprägte Flächen wieder zu nutzen.



Möglichkeiten
zur Revitalisierung von Brachen
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Die Revitalisierung ist keine 
Pflichtaufgabe.

Nutzung von 
Förderprogrammen 
zur Revitalisierung 

brach liegender Flächen

Nutzung Rechtlicher
Möglichkeiten beim

Umgang mit ver-
wahrlosten Grundstücken

Die Abwehr von Gefahren ist eine 
Pflichtaufgabe.



Fördermöglichkeiten
zur Revitalisierung von Brachen
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Stadtentwicklung SMI RL Nachhaltige Stadtent-
wicklung EFRE 2014 bis 2020

Stadtentwicklung / 
ländlicher Raum SMI RL Brachflächenrevitalisierung

Stadtentwicklung SMI VwV Städtebauliche Erneuerung

Wirtschaftsförderung SMWA Verbesserung der reg. 
Wirtschaftsstruktur (GRW-Infra)

Altlastensanierung SMUL RL Inwertsetzung von belasteten 
Flächen (IWB 2015) 

Ländliche 
Entwicklung SMUL RL LEADER/2014

Wasserwesen SMUL RL Gewässer / 
Hochwasserschutz GH/2007

Landwirtschaft SMUL RL Marktstrukturverbesserung

Regionalentwicklung SMI FR Regio

vorwiegend für Kommunen



Aktivierung von Grundstücken
Rechtliche Möglichkeiten

❙ Polizei- und Ordnungsrecht, z. B. 
❙ desolater baulicher Zustand von 

Gebäude
❙ Betretungsmöglichkeiten

❙ Abfallrecht, z. B.
❙ herrenlose Fässer
❙ Ablagerungen von undefinierbaren 

Bauschutt u. ä.

❙ Bodenschutzrecht, z. B.
❙ Bodenkontaminationen 

(Altlastenverdacht)
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Gefahrenabwehr I
Abfallrecht

❙ sichtbar
❙ "Gefahr in Verzug" oft gegeben
❙ Wichtige Unterscheidung: 

❙ Gefährliche Abfälle oder
❙ nicht gefährliche Abfälle

❙ Auch die Altlastensanierung (außer bei Grundwasser 
und Bodenluft) vollzieht sich grundsätzlich nach 
Abfallrecht
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Gefahrenabwehr II
Bodenschutzrecht

❙ i. d. R. nicht sichtbar 
❙ Ursache der Verunreinigung liegt oft Jahrzehnte zurück
❙ "Gefahr in Verzug" oft schwierig und Grundsatz der Amtsermittlung
❙ Theorie - stufenweise Untersuchung

❙ historische und orientierende Untersuchung (Amtsermittlung)
❙ Detail- und Sanierungsuntersuchung
❙ Sanierung (i. d. R. mit Baumaßnahmen)

❙ Praxis - oft ungenügende Untersuchungen
❙ z. T. beim Abriss: unbekannte Kontaminationen
❙ auch: Durch Abriss (und die Freilegung von 

Kontaminationen) entstehen erst Gefahren
❙ Bitte prüfen: Eintragung im Altlastenkataster (SALKA)
❙ bei Abgrenzung - Kombination von Förderungen 

grundsätzlich möglich 
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Weitere Aspekte
Naturschutzrecht

❙ i. d. R. sichtbar
❙ kein "Gefahr in Verzug" 
❙ Sukzession 

❙ ggf. Ansiedlung 
geschützter Pflanzen 
und Tiere

❙ kann zu 
entsprechenden 
Prüfungen führen

❙ ABER
❙ eigentlich vorrangige

Nutzung
urban genutzter Flächen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Stadt Dresden
Probleme

❙ Fehlende Rechtsdefinition

❙ Entschließungsermessen

❙ Auswahlermessen ( (Verfahrensführung)
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Stadt Dresden
Lösungsansätze

❙ Klare Aufgabenzuordnung und Festsetzung von Kriterien, die eine Verwahrlosung 
kennzeichnen

❙ Hauptkriterien
❙ Ablagerungen
❙ desolate bauliche Anlagen
❙ mangelnde Erfüllung der Anliegerpflichten

❙ Nebenkriterien
❙ mangelhafte Grundstücks- oder Gebäudesicherung
❙ störender Wildwuchs und gefährliche Pflanzen
❙ Vandalismus, Begünstigung von Straftaten
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Stadt Dresden
Entscheidungshilfen
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